
Grundsätze der Leistungsbewertung und -rückmeldung 
 
Auf der Grundlage von § 48 SchulG, §6 APO-SI, §13 - §16 APO-GOSt sowie Kapitel 3 des Kern-
lehrplans Musik (SI und SII) hat die Fachkonferenz die nachfolgenden Grundsätze zur Leis-
tungsbewertung und Leistungsrückmeldung beschlossen. Die nachfolgenden Absprachen stel-
len die Minimalanforderungen an das lerngruppenübergreifende gemeinsame Handeln der 
Fachgruppenmitglieder dar. Bezogen auf die einzelne Lerngruppe kommen ergänzend weitere 
der in den Folgeabschnitten genannten Instrumente der Leistungsüberprüfung zum Einsatz. 
 
Zusätzlich zu den Vorgaben im Kapitel 3 des Kernlehrplans Musik verständigt sich die Fach-
konferenz Musik auf folgende Grundsätze und Absprachen zur Leistungsbewertung und Leis-
tungsrückmeldung: 
 

• Die Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung berücksichtigt die Bereiche 
o Prozessbewertung, z.B. Selbstevaluationsbogen für Gruppenarbeitsphasen, 

Projektskizze, Beobachtung des Lern- und Arbeitsverhaltens 
o Präsentationsbewertung, z.B. Bewertung von Referaten oder Gruppenpräsen-

tationen am Ende einer Projektphase, Rollenspiele, Präsentation einer Gestal-
tungsaufgabe 

o Produktbewertung, z.B. Verschriftlichung eines Referates, Dokumentation ei-
ner Gestaltungsaufgabe, Lernplakat, Video, Dokumentationsmappe 

 
Die Bewertung im Rahmen der verbindlichen Unterrichtsvorhaben orientiert sich u.a. an den 
Bewertungsbögen (s.u.), die zur individuellen Kontrolle der erreichten Kompetenzen im Un-
terricht eingesetzt werden können. Sie dienen der Transparenz der zu erlernenden Kompe-
tenzen, der Selbstevaluation der Schülerinnen und Schüler und als Kriterien für die Lehrkraft. 
Diese trägt dafür Sorge, dass die dort aufgelisteten Kompetenzen im Unterricht zur Anwen-
dung kommen und individuell überprüfbar sind. In der Jahrgangsstufe 5 lernen die Schülerin-
nen und Schüler schrittweise den Umgang mit den Selbstevaluationsbögen.  

Für die Schülerinnen und Schüler soll im Unterricht jeweils eine deutliche Unterscheidung von 
Lern- und Leistungssituation gemacht werden. Dies gilt insbesondere im Prozess von Gestal-
tungsverfahren. 

Pro Halbjahr werden (in der Sek I & Sek II) bis zu zwei Schriftliche Übungen zur Überprüfung 
des Verständnisses und der Anwendungsfähigkeit der in einem Unterrichtsvorhaben erwor-
benen Kompetenzen durchgeführt. 

Schülerinnen und Schüler mit besonderen instrumentalen Fähigkeiten sollen diese in musika-
lischen Gestaltungen einbringen können. Dies darf aber nicht zur Bewertung herangezogen 
werden. 

 

 

 

 



Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen im Unterricht“ (SI) 
 
Der Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen im Unterricht“ erfasst die im Unterrichtsge-
schehen durch mündliche, schriftliche und praktische Beiträge erkennbare Kompetenzent-
wicklung der Schülerinnen und Schüler. Bei der Bewertung berücksichtigt werden die Qualität, 
die Quantität und die Kontinuität der Beiträge. Der Stand der Kompetenzentwicklung wird 
sowohl durch kontinuierliche Beobachtung während des Schuljahres (Prozess der Kompeten-
zentwicklung) als auch durch punktuelle Überprüfungen (Stand der Kompetenzentwicklung, 
vgl. oben „Schriftliche Übungen“) festgestellt. 
Zum Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen im Unterricht“ – ggf. auch auf der Grundlage 
der außerschulischen Vor- und Nachbereitung von Unterricht – zählen u.a.: 
 

• mündliche Beiträge (z.B. Beiträge in kooperativen und individuellen Arbeitsphasen 

und Präsentationen), bezogen auf die im Kernlehrplan ausgewiesenen Überprüfungs-

formen der Kompetenzbereiche wie z.B.:  

Rezeption 

• Beschreibung subjektiver Höreindrücke 

• Beschreibung von Gestaltungselementen 

• Analyse musikalischer Strukturen 

• Darstellung von Analyseergebnissen 

• Interpretation von Musik 

 Reflexion 

• Erläuterung von Informationen über Musik 

• Erläuterung von Analyseergebnissen 

• Erläuterung von kompositorischen oder gestalterischen Entscheidungen 

• Beurteilungen von Musik, musikalischen Gestaltungen, Interpretationen und 

musikkulturellen Phänomenen 

 

• schriftliche Beiträge (z.B. aufgabenbezogene schriftliche Ausarbeitungen, Hörproto-

kolle, Notationen von Musik, Handouts, schriftliche Übung, Gestaltungserläuterung, 

mediale Produkte), bezogen auf die im Kernlehrplan ausgewiesenen Überprüfungsfor-

men der Kompetenzbereiche wie z.B.:  

 Rezeption 

• Beschreibung subjektiver Höreindrücke 

• Beschreibung von Gestaltungselementen 

• Analyse musikalischer Strukturen 

• Darstellung von Analyseergebnissen 

• Interpretation von Musik 

 Produktion 

• Formulierung von Gestaltungsideen 

• Notation von Gestaltungen 



 Reflexion 

• Erläuterung von Informationen über Musik 

• Erläuterung von Analyseergebnissen 

• Erläuterung von kompositorischen oder gestalterischen Entscheidungen 

• Beurteilungen von musikalischen Gestaltungen, Interpretationen und musik-

kulturellen Phänomenen 

 

• praktische Beiträge (z.B. solistisches oder Ensemble-Musizieren, instrumental 

oder vokal, musikalische und musikbezogene Gestaltungen), bezogen auf die im 

Kernlehrplan ausgewiesenen Überprüfungsformen des Kompetenzbereichs wie 

z.B.: 

 Produktion 

• Erfindung musikalischer Strukturen  

• Realisation und Präsentation von Musik 

 
Bewertungskriterien 
Die Bewertungskriterien für eine Leistung müssen auch für Schülerinnen und Schüler transpa-

rent, klar und nachvollziehbar sein. Die folgenden allgemeinen Kriterien gelten sowohl für die 

schriftlichen als auch für die sonstigen Formen der Leistungsüberprüfung: 

• Qualität der Beiträge 

• Kontinuität der Beiträge 

• Sachliche Richtigkeit 

• Angemessene Verwendung der Fachsprache 

• Darstellungskompetenz 

• Komplexität/Grad der Abstraktion 

• Selbstständigkeit im Arbeitsprozess 

• Einhaltung gesetzter Fristen 

• Präzision 

• Differenziertheit der Reflexion 

• Bei Gruppenarbeiten 

- Einbringen in die Arbeit der Gruppe 

- Durchführung fachlicher Arbeitsanteile 

• Bei Projekten 

- Selbstständige Themenfindung  

- Dokumentation des Arbeitsprozesses 

- Grad der Selbstständigkeit 

- Qualität des Produktes 

- Reflexion des eigenen Handelns 

- Kooperation mit dem Lehrenden / Aufnahme von Beratung 

 
 



Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung im Bereich „Klausuren“ (SII) 
 
In der Einführungsphase werden nach Absprache der Fachkonferenz pro Halbjahr zwei Klau-
suren geschrieben. 
Auf diese Weise wird v.a. interessierten Schülerinnen und Schülern, die nur ein Halbjahr lang 
die Schriftlichkeit im Fach Musik wählen (und im anderen Halbjahr in einem anderen Fach), 
die Gelegenheit gegeben, nicht nur ein-, sondern zweimal das im Vergleich zu anderen Fä-
chern in Musik bis dahin wenig vertraute Format einer ausführlichen schriftlichen Arbeit unter 
Klausurbedingungen zu erproben und Sicherheit darin zu gewinnen. 
 
Die Bewertung und Leistungsrückmeldung von Klausuren erfolgt auf der Grundlage eines Kri-
terienkatalogs (Punktesystem).  
Die Bewertung der Klausuren bezieht sich auf die inhaltliche Leistung und auf die Darstellungs-
leistung. Die Leistungsrückmeldung gibt darüber hinaus perspektivische Hinweise für die indi-
viduelle Leistungsentwicklung. 
In der Qualifikationsphase werden die drei für die Abiturprüfung relevanten Aufgabentypen 
mindestens einmal berücksichtigt: 
 

• Aufgabenart I: Analyse und Interpretation (von Musik) 

• Aufgabenart II: Erörterung fachspezifischer Texte 

• Aufgabenart III: Musikalische Gestaltungsaufgabe mit schriftlicher Erläuterung 
 
Die Facharbeit kann die erste Klausur im 2. Halbjahr der Q1 ersetzen. Das Thema der Fachar-
beit legt die Schülerin bzw. der Schüler gemeinsam mit der Kurslehrkraft fest. 
Nach Absprache der Fachkonferenz werden in der letzten Klausur der Q2 („Vorabiturklausur“) 
zwei unterschiedliche Aufgabentypen zur Auswahl vorgelegt. 
 
 
Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung im Bereich der „sonstigen Mitarbeit“ (SII) 

 
Zum Beurteilungsbereich „Sonstige Mitarbeit“ gehören alle im Zusammenhang mit dem Un-
terricht erbrachten schriftlichen, mündlichen und praktischen Leistungen (vgl. APO-GOSt  
(2.11.2012), §15 (1) 
Konkrete Möglichkeiten der Leistungsmessung und Leistungsrückmeldung sind in den konkre-
tisierten Unterrichtsvorhaben aufgeführt. 
 
Grundsätzlich orientiert sich die Leistungsbewertung und Leistungsmessung an den folgenden 
im Kernlehrplan aufgeführten Überprüfungsformen: 
 

Überprüfungsform Kurzbeschreibung 

Überprüfungsformen im Kompetenzbereich Rezeption 

Subjektive Höreindrücke   be-
schreiben 

Subjektive Wahrnehmungen und Assoziatio-
nen werden als Ausgangspunkt für die wei-
tere fachliche Auseinandersetzung artiku-
liert.  



Deutungsansätze und Hypothe-
sen formulieren 

Auf der Grundlage von Höreindrücken, Er-
fahrungen, ersten Einschätzungen und Hin-
tergrundwissen werden vermutete Lösun-
gen und erste Deutungen thesenartig for-
muliert.  

Musikalische Strukturen   analy-
sieren 

Musikalische Strukturen werden unter einer 
leitenden Fragestellung in einem inhaltli-
chen Kontext als Hör- und Notentextanalyse 
untersucht. Die Fragestellungen beziehen 
sich z.B. auf 

• innermusikalische Phänomene, 

• Musik in Verbindung mit anderen 
Medien, 

• Musik unter Einbezug anderer Medien. 

Analyseergebnisse darstellen Untersuchungsergebnisse werden mit visu-
ellen und sprachlichen Mitteln anschaulich 
dargestellt. 

Musik interpretieren Vor dem Hintergrund subjektiver Höreindrü-
cke sowie im Hinblick auf Deutungsansätze 
und Hypothesen werden Analyseergebnisse 
gedeutet.  

Überprüfungsformen im Kompetenzbereich Produktion 

Gestaltungskonzepte entwi-
ckeln 

Eine Gestaltung wird vor dem Hintergrund 
einer Gestaltungsabsicht im Rahmen des 
thematischen Kontextes  in ihren Grundzü-
gen entworfen, z.B. als Komposition, Bear-
beitung, Stilkopie oder Vertonung. 

Musikalische Strukturen erfin-
den 

Materiale und formale Strukturierungsmög-
lichkeiten werden z.B. bezogen auf ein Ge-
staltungskonzept erprobt und als Kompositi-
onsplan erarbeitet. Dieser kann sowohl auf 
grafische als auch auf traditionelle Notati-
onsformen zurückgreifen. 

Musik realisieren und präsen-
tieren 

Eigene Gestaltungen und Improvisationen 
sowie vokale und instrumentale Kompositi-
onen werden mit dem verfügbaren Instru-
mentarium entweder aufgeführt oder auf-
gezeichnet. 

Überprüfungsformen im Kompetenzbereich Reflexion 

Informationen und Befunde 
einordnen 

Informationen über Musik, analytische Be-
funde sowie Interpretations- und Gestal-
tungsergebnisse werden in übergeordneten 
Zusammenhängen dargestellt. 



Kompositorische Entscheidun-
gen erläutern 

Zusammenhänge zwischen Intentionen und 
kompositorischen Entscheidungen im Rah-
men des inhaltlichen Kontextes werden ar-
gumentativ begründet. 

Musikbezogene Problemstel-
lungen erörtern 

Unterschiedliche Positionen zu einer musik-
bezogenen Problemstellung werden einan-
der gegenübergestellt und in einer Schluss-
folgerung beurteilt.  

Musikalische Gestaltungen und 
Interpretationen beurteilen  

Ergebnisse von musikalischen oder musik-
bezogenen Gestaltungen sowie musikali-
sche Interpretationen werden begründet 
unter Einbezug von Kriterien, die sich aus 
dem thematischen Kontext ergeben, beur-
teilt.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diagnose 
 
Beispiel für ein Kompetenzraster zur Selbstevaluation 
 
 

 
 

 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 

 



 


